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Satzung über Parkgebühren in der Stadt Osnabrück (Parkgebührenordnung) 
vom 18. Dezember 2007 (Amtsblatt 2008, S. 13), zuletzt geändert durch Satzung 
vom 4. März 2014* 
 
 
 
 
 
 
 

§ 1 
 

Im Bereich der Innenstadt, begrenzt durch den Wallring (Hasetorwall, Hasemauer, Natruper-Tor-Wall, 
Heger-Tor-Wall, Schlosswall, Johannistorwall, Petersburger Wall, Konrad-Adenauer-Ring, Erich-
Maria-Remarque-Ring) inklusive beider Straßenseiten sowie 
 
auf dem Bahnhofsvorplatz 
 
werden die Parkstände im öffentlichen Straßenraum kostenpflichtig mit Parkscheinautomaten bewirt-
schaftet. 
 
Die Höchstparkzeit beträgt auf diesen Parkplätzen eine Stunde, für den Bahnhofsvorplatz 30 Minuten. 
 
Die Bewirtschaftung erfolgt in dem Zeitraum montags bis samstags von 09:00 Uhr bis 19:00 Uhr. 
 
Die Parkgebühr beträgt 0,50 € pro angefangene 10 Minuten. 
 
An gesetzlichen Feiertagen wird keine Parkgebühr erhoben. 
 
 

§ 2 
 
Diese Satzung tritt am Tag nach der Verkündung, frühestens am 1. Mai 2008 in Kraft. Gleichzeitig tritt 
die Satzung über Parkgebühren in der Stadt Osnabrück vom 20. Oktober 2001 außer Kraft 
 
Die Änderungssatzung vom 4. Mai 2010 tritt am Tag nach der Verkündung in Kraft. 
 
Die Änderungssatzung vom 4. März 2014 tritt am Tag nach der Verkündung in Kraft.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*) Lesefassung der Satzung über Parkgebühren in der Stadt Osnabrück (Parkgebührenordnung) vom 18. De-

zember 2007 unter Berücksichtigung der Änderungssatzung vom 4. März 2014 
 
Satzungsänderung Amtsblatt (Jahr/Seite) Geänderte Paragraphen Art der Änderung 
04.05.2010 2010, 17 § 1 Satz 4 Änderung 
04.03.2014 2014, 23 § 1 Satz 4  Änderung 
 


